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Verordnung über die direkten Steuern

Änderung vom 25. November 2025

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SHR Nummern)

Neu: –
Geändert: 641.111
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen,

beschliesst:

I.

Der Erlass SHR 641.111 (Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Ja-
nuar 2001) (Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt geändert:

§  26

Aufgehoben.

§  49c Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (neu)

1 Der Schuldner bzw. die Schuldnerin der steuerbaren Leistung haben mit 
der Kantonalen Steuerverwaltung auf Ende jeden Monats abzurechnen. Im 
Einzelfall können andere Abrechnungsperioden gestattet werden.
2 Die Einreichung der Quellensteuerabrechnung hat innert 30 Tagen nach 
Ablauf der Abrechnungsperiode zu erfolgen, die Zahlung innert 30 Tagen 
nach Rechnungsstellung.
4 Wird die Quellensteuerabrechnung später als 35 Tage nach Ablauf der Ab-
rechnungsperiode eingereicht, ist ein Verzugszins zu entrichten und der An-
spruch auf die Bezugsprovision entfällt.
5 Erfolgt die Zahlung nach Ablauf der Zahlungsfrist, ist ein Verzugszins zu 
entrichten.
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§  49d (neu)

Art 95 Abs. 1 lit. b StG
1 Die Kantonale Steuerverwaltung kann Betragsgrenzen festlegen, bis zu de-
nen auf eine nachträgliche ordentliche Veranlagung gemäss Art. 95 Abs. 1 
lit. a StG verzichtet wird.

§  52 Abs. 1 (geändert), Abs. 2a (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)

1 Die Quellensteuer gemäss Art. 98 bis 102 StG wird mit der Auszahlung, 
Gutschrift oder Verrechnung der steuerbaren Leistung fällig.
2a Die Einreichung der Quellensteuerabrechnung hat innert 30 Tagen nach 
Fälligkeit zu erfolgen, die Zahlung innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung.
3 Wird die Quellensteuerabrechnung später als 35 Tage nach Fälligkeit ein-
gereicht, ist ein Verzugszins zu entrichten und der Anspruch auf die Bezugs-
provision entfällt.
4 Erfolgt die Zahlung nach Ablauf der Zahlungsfrist, ist ein Verzugszins zu 
entrichten.

§  107a

Art. 189a und 191 StG (Überschrift geändert)

§  114 Abs. 4 (neu)

4 Die nach Art. 199 ausgefällten Bussen bei der Quellensteuer fallen dem 
Kanton zu; die übrigen Bussen fallen Kanton, Gemeinde und Bund im Ver-
hältnis der jeweiligen Steueranteile zu.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt auf den 1. Januar 2026 in Kraft.

Publikation

Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, 25. November 2025

Im Namen des Regierungsrates
 
Der Präsident:
Martin Kessler
 
Der Staatsschreiber:
Dr. Stefan Bilger
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